
Beschluss des 72. Studierendenparlaments
Änderung der Finanzordnung ( § 64 Andere Darlehen)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird bescheinigt, dass auf der 9. Sitzung des 72. Studierendenparla-
ments am 2025-04-16 folgender Beschluss gefasst wurde1:

Der Antrag „SP72-A095 - Änderung der Finanzordnung ( § 64 Andere Dar-
lehen)“ wird mit (29/0/0) in der folgenden Fassung angenommen:

Ändere § 64 Abs. 4 der Finanzordnung der Studierendenschaft in:
„Wird die Arbeit der studentischen Eigeninitiative über einen Verein
o.Ä. abgewickelt, so kann alternativ mit dessen Vermögen gebürgt
werden. Der Darlehensvertrag ist in diesem Falle vom Vorstand unter
Berücksichtigung der Vertretungsregelungen gemäß der Vereinssat-
zung zu unterzeichnen.

Der Beschluss wird mit der amtlichen Bekanntmachung durch die RWTH
Aachen gültig. Eine solche Ausfertigung stellt gegenüber Dritten keine rechts-
geschäftliche Erklärung der Studierendenschaft gemäß § 55 Abs. 2 Hoch-
schulgesetz NRW dar.

Mit freundlichen Grüßen

Lena Kertzscher
Präsidentin des 72. Studierendenparlaments

1Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Angabe von Abstimmungsergebnissen in
der Form (Ja/Nein/Enthaltung).
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